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Fragestunde des Deutschen
Frage Nr.36

Sehr geehrte Frau Kollegin,

Bundestages am 25. Juni 2008

namens der Bundesregierung beantworte ich Ihre Frage wie folgt:

Frase Nr.36

Wie bewertet die Bundesregierung die angekündigte Schließung des nahezu gesamten ei-

genen Filialnefzes der Deutschen Post AG sowie dessen Umwandlung in private Agenturen

hinsichtlich der geseülich vorgeschriebenen Angebotsdichte von Postdienstleistungen, des

Seruice und des Erhalts sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung?

Aniwort:

Der Gewährleistungsauftrag nach Artikel 87 f Grundgesetz zur Sicherstellung einer postalischen

Grundversorgung besteht unabhängig von der Postmarktöffnung zum 1. Januar 2008 und der

ausgelaufenen Universaldienstverpflichtung der Deutschen Post AG fort. So auch die konkreten

Regelungen der Post-Universaldienstleistungsverordnung (PUDLV). Danach müssen z. B. wei-

terhin bundesweit mindestens 12.000 Poststellen nach entfernungs-, flächen- und einwohneran-

zahlb ezo genen Kriteri en bereitgestellt werden.

Ausgelaufen ist lediglich die in der PUDLV bis zum 3T.Dezember 2007 befristete und an den

Monopolzeitraum gekoppelte Regelung, wonach mindestens 5.000 der 12.000 bereitzustellenden



seite2von2 Poststellen mit unternehmenseigenem Personal zu betreiben waren. Die Postdienstunternehmen

sind nunmehr in der Wahl der Vertriebsform einer Poststelle frei. Die in der PUDLV definierten

Universaldienstleistungen und Qualitätsmerkmale müssen jedoch weiterhin vollständig sowohl

in den eigen- wie auch partnerbetriebenen Poststellen angeboten bzw. eingehalten werden.

Eine Einschränkung des Dienstleistungsumfangs und des Service im Sinne der PUDLV wird es

also trotz der betrieblichen Umwandlunssmaßnahmen im Filialnetz der Deutschen Post AG nicht

geben.

Die Einhaltung der postalischen Mindestvorgaben u-ird u'eiterhin durch die Bundesnetzagentur

für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen überprüft. Bei Feststellung et-

waiger Defizite im Sinne der PUDLV hat die Behörde nach dem Postgesetz bestimmte Ein-

griffsmöglichkeiten. Die Deutsche Post AG hat jedoch mehrmals öffentlich und auch direkt ge-

genüber dem Bund versichert. die bisherige Größenordnung ihres Filialnetzes beibehalten und

den Universaldienst vollumftinglich erbringen zu wollen.

Zu den von den betrieblichen Umstrukturierungsmaßnahmen betroffenen Beschäftigren hat die

Deutsche Post AG mitgeteilt, dass diese zwar nicht mehr in den bisherigen Filialen, jedoch rvei-

terhin gemäß Tarifvertrag und damit in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis

im Konzern weiterbeschäftigt werden. Die Weiterbeschäftigung solle vorrangig im Briefbereich

erfolgen, daneben werde die Möglichkeit auf Tätigkeiten in Postbank Finanzcentem und für

andere freie Stellen eröffnet. Betriebsbedingte Kündigungen seien auch mit Blick auf den bis

2 0 I 1 verlängerten Beschaft igungspakt aus geschlo ssen.
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